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[16 ] 20 Dezember 5 . A
SCHREIBEN DES ABTES [VON MURI] , JOHANN JODOK [SINGISEN] , AN DEN

LANDSCHREIBER DER FREIEN AEMTER, BEAT II . ZURLAUBEN,
BREMGARTEN

"was massen Jhr Jüngst unser Verrichtung halben zu wollen widerwertig berich¬

tet werden , dahär ein bedennckhen tragen , dass uss abrichtung der alten Ehr¬

schätzen under gmeiner Pursami gspän unnd rechtübung entstahn mochten , unndt

das Jhr bis uff vorgepflegten Rath by H. Landtvogts [Heinrich BrämJ Jnzuhal-

ten guotachten thüen etc . haben wir von unserm Schryber [ Ulrich Honegger]

mit etwas befrombdung . . . verstanden . " Da in dieser Frage offenbar

Missverständnisse bestünden , möchte er sich folgendermassen
rechtfertigen : Zu Wohlen besitze das Kloster Muri viele "boden-
zinshaffte Lehengüter ",  die in den letzten Jahren oftmals vertauscht,

verkauft "unndt anderer gstalt zerhudlet"  worden seien . Meistens sei
dem Kloster bei solchen Handänderungen auch der Ehrschatz vor¬
enthalten worden . Um grösseren Schaden abzuwenden , sei das Klo¬
ster daher gezwungen gewesen , "bewüst Meyengricht verscheinen früling
[in Wohlen ] fürzunemen . alein Zuo dem Endt damit die alten Val unnd ehrschatz

vor dannen abgricht wind dan fürthin unsere Lehengüter nit meer ohne erloubt

verkauf ft sollen werden " .

Weder dazumal noch jetzt aber habe das Kloster jemals den Ge¬
danken gehegt , eine Güterbereinigung vorzunehmen . Dies habe man



deshalb nicht für nötig erachtet , weil das [Kloster ] urbar noch

immer "in sinem guoten esse"  sei und dies für die nächsten Jahre

auch bleiben werde . Wäre aber dem tatsächlich so gewesen , hätte

man eine Bereinigung sicher nicht im verborgenen , sondern "mit

gebärender Authoritet ordenlicher Oberkheiten"  an die Hand genommen.

Was nun die genannte "Verrichtung"  anbelange , so besitze die Abtei

"statliche brieff unndt Sigel von den 7 [ reg . ] Orthen , so in terminis zugeben

was gstalt wir sollent unndt mogent Val unnd ehrsohätz von unseren verender-

ten lehenhafftigen gütem bezüahen " . Eine weitere Autorität anzufragen,

hätten sie als unnötig erachtet , "Jnsonders wyl Jedermanniclich sich

noch ry ff lieh Zu erinnern ghabt 3 was in anzognem Meyengricht uff vorgehende

rechtliche Erkantnus Jnen sambtlich von herm Landtvogt Selbsten Jnbunden

unndt mit sonderem ernst bim Eidt botten worden ", dass nämlich jeder In¬

haber von Lehensgütern "uff unsere nechste Ankunfft sich vor uns erzei¬

gen"  müsse "undt da Jemandt väl oder Ehrschatz schuldig" 3 selbe unter

Strafandrohung auch zu zahlen schuldig sein solle . Wäre das Klo¬

ster zu diesem Vorgehen nicht ermächtigt gewesen , hätte es sich

diese Mühen und Unkosten sicher erspart.

"Wass das Gotshuss hermentschwyl betrifft oder dess Verrichtung 3 habent Sye

neben uns glichfals Jren Väl unndt ehrschätzen [ in Wohlen ] nachgefragt 3 wie

dan wir beidersits dessen Jederzit undt so offt wir wollen . . . befugt 3 obwol

im Meyengricht dess Gotsh . hermentschwyl nit sonderlich gedacht worden 3 dan

man den Ehrschatz ohne das nachzusezen fuog unndt gwalt hat . "

Abschliessend möchte man ihn bitten , gleich wie seine Vorfahren

die Rechte und Freiheiten des Klosters zu schützen und die "Unge¬

horsamen Zu erstatung Jrer schuldigkheit"  anzuhalten.

"Jnd 2.nk.l1 dm k2.AA.nn Landtvogt dt 4 6chA.ybe .n luo  Zeigen . "

Original , mit Siegelresten . Dorsualnotiz von unbekannter Hand.
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